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Wahlsysteme funktionieren wie ein fein abgestimmtes 
Uhrwerk, mit vielen winzigen, sensiblen, feinen Rädchen 
und Schrauben. Wenn man an einer einzigen Schraube 
auch nur leicht dreht, verstellt sich nicht nur die ent-
sprechende Einstellung, sondern es verrücken auch alle 
anderen, die fein miteinander verzahnt und gegenseitig 
abgestimmt sind. Daraus entsteht die Schwierigkeit, 
Regeln festzuhalten. Trotzdem gelang es bewährten 
Wissenschaftlern, Maurice Durveger, Seymour Martin 
Lipset, Stein Rokkan und vielen anderen, Gesetze davon 
abzuleiten.2) Sie haben wertvolle Erkenntnisse gewon-
nen, aber auch viele Widersprüche hervorgerufen, die 
Dieter Nohlen, Giovanni Sartori, Gianfranco Pasquino ua 
aufzeigen.3) Natürlich kann man kein Idealmodell über 
alle Länder stülpen. Unterschiedliche sozioökonomische 
und kulturelle Rahmenbedingungen sind zu beachten. 
Das darf aber nicht daran hindern, Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Systeme zu analysieren und den Versuch 
zu unternehmen, nach der idealen Form zu suchen oder 
zumindest deren wesentlichen Merkmale herauszukris
tallisieren. Dieses Wagnis wollen wir hier eingehen.

I.  Herausforderungen für eine beteiligte Demokratie

A.  Ziele von Wahlsystemen

Das prioritäre Ziel eines jeden Wahlsystems sollte 
sein, eine möglichst gerechte Vertretung der Wähler in 
den Organen zu gewährleisten. Dabei muss aber auch 
darauf geachtet werden, die Regierbarkeit zu sichern. 
Die beiden Ziele kollidieren häufig, weil eine breitge-
fächerte Vielfalt von unterschiedlichen Anschauungen 
und Parteien die Regierungsbildung erschwert. Auch 
orientieren sich die Parteien bei der Überarbeitung von 

Wahlrecht und Wahlsysteme
Stärken, Schwächen und Herausforderungen für eine 
beteiligte Demokratie1)

Oskar Peterlini

Abstract: Die Beteiligung an den Wahlen nimmt ab, die Aversion gegen die Parteien zu. Ande-
rerseits sind die Wahlen das Grundinstrument einer repräsentativen Demokratie, mit der die 
Bürgerinnen und Bürger ihre Vertreter selbst bestimmen können. Sinnvolle Alternativen dazu 
gibt es kaum. Um das Verhältnis zwischen den Wählern und den Gewählten zu verbessern und 
die Demokratie zu beleben, genügt es nicht, an den Wahlsystemen anzusetzen. Aber auch 
sie können einen Beitrag liefern. Diese Abhandlung nimmt sich vor, die Grundmodelle, das 
Proporzsystem einerseits und das Majorzsystem andererseits, und ihre Kombinationen auf 
ihre Auswirkungen hin zu analysieren und nach den optimalen Formen zu suchen. Natürlich 
kann man kein Idealmodell über alle Länder stülpen. Unterschiedliche sozioökonomische und 
kulturelle Rahmenbedingungen sind zu beachten. Das darf aber nicht daran hindern, Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Systeme zu analysieren und den Versuch zu unternehmen, nach 
der idealen Form zu suchen oder zumindest deren wesentlichen Merkmale herauszukristalli-
sieren. Das Wahlsystem Deutschlands spielt dabei eine wichtige Rolle. Im Lichte der jüngsten 
Wahlrechtsänderung des Deutschen Bundestages bekommt die Diskussion eine besondere 
Aktualität.

Keywords: Wahlbeteiligung, Wahlen, Aversion, Parteien, repräsentative Demokratie, Vertreter, 
Abgeordnete, Wahlsysteme, Schwächen, Stärken, Merkmale, Folgen, Proporzsystem, Majorz-
system, kombinierte Wahlsysteme, ideales Wahlsystem 

1) Nachträglich textierter, mündlich vorgetragener PowerPoint-Vortrag 
am Öffentlichen Kolloquium im Habilitationsverfahren zur Erlangung der 
Venia docendi am 18. 01. 2023 an der Universität Rostock.

2) Bogdanor, V./Butler, D. (Hrsg.) 1983; Catón, M. 2009; Duverger, M. 
1951, 1959, 1984; Duverger, M./Landshut, S. (Hrsg. und Übersetzer) 
1959; Fehndrich, M. 1999a, 1999b, 2008; Lipset, S.M./Rokkan, 
S. 1967; Pallaver, G. 2005; Peterlini, O. 2012.

3) Nohlen, D. 2007, 2011; Nohlen, D./Stöver, P. (Hrsg.) 2010; Sartori, G. 
1969, 1984, 1994, 2004, 2018. Pasquino, G. 2014; 2018.
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Wahlgesetzen oft weniger an diesen hehren Zielen als 
an Umfragen, Projizierungen und den eigenen Vorteilen.

Abb. 1: Ziele von Wahlsystemen

Wahlsysteme sind der Nerv einer repräsentativen De-
mokratie: Sie ermöglichen die Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger am Gemeinwesen. Die Bürgerinnen 
erreichte dieser Nerv bis ins 20. Jahrhundert nicht. Mit 
Wahlsystemen kann man mehr oder weniger Beteiligung 
gestalten. An diesem Nerv kann man messen, ob und wie 
stark die Bürgerinnen und Bürger an der Gemeinschaft 
mitwirken können.
Dabei sind viele Parameter zu beachten, Wahlwerbung, 
Wahlkreis (WK) oder Wahlbezirk und dessen Einteilung,4) 
Stimmgebung, Stimmenverrechnung ua. Wahlsysteme 
sind seltsame Geräte, bemerkte Duverger zu Recht, „sie 
sind Kameras und Projektoren zugleich, sie registrieren 
Bilder, die sie teilweise selbst geschaffen haben“.5) Eine 
Änderung des Wahlsystems provoziert nämlich auch eine 
Verhaltensänderung der Wähler, der Parteien, der Kan-
didaten etc. Wahlsysteme wirken sich nicht nur auf die 
Zusammensetzung des Parlamentes aus, sondern auch 
auf die Parteien (Zersplitterung oder Zusammenschluss), 
auf die Regierungsbildung (leichter oder schwieriger), 
auf die Minderheiten (fördern oder ausschließen), auf 
die Demokratie-Form (nach Lijphart, Mehrheits- oder 
Konsensdemokratie).

Abb. 2: Wahlsysteme, Kameras und Projektoren zugleich

B. � Die Wahlbeteiligung als Gradmesser der Vitalität 
einer Demokratie

An der Beteiligung kann man messen, ob und wie 
stark die Bürgerinnen und Bürger an der Gemeinschaft 
mitwirken. Eine hohe Wahlbeteiligung zeugt von der 
Vitalität der Demokratie, eine niedrige von der Apathie 
der Wähler und deren Misstrauen (Solijonov, 2016).6) 

Nun ist die Wahlbeteiligung leider in allen Ländern im 
Sinken begriffen.

Abb. 3: Wahlbeteiligung global seit 1945
Quelle: IDEA, Voter Turnout Database, https://www.idea.int/
data-tools/data/voter-turnout. Die Daten beziehen sich auf 

1.833 Wahlen zu den Gesetzgebungskammern (Unterhaus).

Der Rückgang geht einher mit der Krise der Parteien. 
Während die Literatur über politische Parteien vor Ge-
sundheit und Vitalität trotzt, haben die Parteien selbst 
schwerwiegende Legitimitätsprobleme und leiden unter 
massivem Rückzug der Unterstützung und Zuneigung 
der Bevölkerung (Mair, 2007).7)
Der Rückgang hat auch Auswirkungen auf die Legitimati-
on der Organe, da sich die Beteiligung sozial ungleich ver-
teilt. Sozial niedrige Schichten und Arbeitslose nehmen 
weniger teil. Dadurch entsteht eine soziale Schieflage der 
Wahlbeteiligung und es erhöht sich das Potenzial eines 
elementaren Legitimationsproblems der repräsentativen 
Demokratie (Kaeding/Haußner, 2016).8)
Für den Vertrauensverlust in die Parteien und die Politik 
gibt es viele Gründe, deren Analyse über die Zielsetzung 
dieser Arbeit hinausgeht. Hier stellt sich die Frage, ob 
und wie das Wahlsystem dazu beitragen kann, die 
Bürgerinnen und Bürger näher an die demokratischen 
Vertretungsorgane heranzuführen. Giovanni Sartori 
drückt es entschlossener aus und stellt bei seiner Kritik 
des politischen Systems Italiens fest: „Am Anfang steht 
immer das Wahlsystem“ (Sartori, 2004).9)

4) Wir verwenden Wahlkreis (WK) grundsätzlich für den Einer-WK im 
Majorz-System und Wahlbezirk für größere Einheiten im Proporzsystem.

5) Duverger, M. 1984.

6) Solijonov, A. 2016, 13.

7) Mair, P. 2007.

8) Kaeding, M./Haußner, S. 2016, 5–13.

9) Sartori, G. 2004, 2.
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Abb. 4: Erwartungen an ein Wahlsystem

Zunächst sollen einige Probleme des Wahlrechts auf-
gezeigt werden, um dann die Wahlsysteme im engeren 
Sinne zu untersuchen.

C. � Wahlrecht – nicht alles ist Gold, was 
demokratisch glänzt

Alle liberalen Verfassungen demokratischer Staaten 
berufen sich auf die Grundsätze allgemeiner, gleicher, 
freier, geheimer und regelmäßiger Wahlen, wie sie auch 
die Venice Commission (1990) zu den edlen Leitlinien 
demokratischer Systeme erhoben hat. Die Wirklichkeit 
sieht auch in demokratischen Staaten etwas anders 
aus. Denken wir nur an das allgemeine Wahlrecht, dass 
jeder Mensch wahlberechtigt und wählbar ist, was durch 
Beschränkungen der Kandidaturen (Unterschriften und 
Auflagen), die Nominierung der Kandidaten, die Kosten, 
Wahlhürden und geschlechtsspezifische Nachteile gar 
nicht so selbstverständlich ist.
Ähnliches gilt für das gleiche Wahlrecht, demzufolge 
jeder Wähler eine Stimme mit gleichem Gewicht haben 
sollte. Majorz, Prämien, Wahlkreiseinteilungen, Wahlhür-
den können in Wirklichkeit die Gleichheit der Stimme 
sehr verzerren. Dazu kommen Kosten für Kandidaturen, 
Einflüsse von Lobbys und Medien, die die Gleichheit 
des Wahlrechts ebenso beeinträchtigen. Auch das freie 
Wahlrecht findet seine Hürden und Beschränkungen, 
die von der Finanzierung der Parteien und Kandidaten 
abhängen, von Abhängigkeiten von Lobbys und Interes-
sengruppen, vom Geld und der Macht der Parteien. Das 
geheime Wahlrecht muss zum Schutz der freien Wahl 
besonders gehütet werden. Ausdruck der Gefahren 
erkennt man zB auch im Verbot, Handys in die Wahlka-
bine mitzunehmen. Regelmäßige Wahlen werden von sg 
Presidents of life infrage gestellt, aber auch auf legalem 
Wege, durch die Zementierung des Systems, oft nur 
formal aufrechterhalten.
Von der Vielzahl der Probleme sollen hier nur zwei 
herausgegriffen werden, der Einfluss von Interessen-
gruppen und Lobbys und die Auswahl der Kandidaten.

D.  Die Gefahren der Interessengruppen

Auf die Entscheidungsfindung der Parlamente wirken 
zahlreiche Kräfte ein. Es entscheiden demnach die 
Parteien und deren gewählte Vertreter nicht allein nach 
ihren Programmen und Einstellungen, sondern auch 
aufgrund des Druckes von Medien, Interessengruppen, 
Lobbys, privaten Interessen.

Abb. 5: Einflüsse auf die Entscheidungsträger

Das fängt schon bei den Wahlen an. Wahlen sind mit er-
heblichen Kosten verbunden. Starke Interessengruppen 
lancieren ihre Kandidaten und unterstützen sie gezielt 
mit Geld und Werbemitteln. Die gewählten Vertreter han-
deln dann offen oder weniger offen in deren Interessen, 
je nachdem, ob es sich um angesehene starke Verbände 
handelt oder um Unternehmen oder private Interessen. 
Das Problem dabei ist, dass die Interessenverbände 
nicht das gleiche Gewicht haben, Verbände, die ideale 
Ziele verfolgen, sind normalerweise ungleich schwächer 
als starke Verbände oder Lobbys.

Abb. 6: Ungleiche Gewichte

Die Folgen sind verzerrte Machtverhältnisse, ungleiche 
Verteilung der Budgets und einseitige Entscheidungen. 
Durch diese ökonomische Logik werden allgemeine, au-
ßerhalb der Produktionssphäre angesiedelte Interessen 
strukturell benachteiligt, resümiert die Bundeszentrale 
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für Politische Bildung in Deutschland (Heinze, 2021).10) 
Theodore J. Lowi drückt es noch drastischer aus: Inte-
ressengruppen führen zu einer Form der „Korruption der 
demokratischen Einrichtungen“ (Lowi, 1969/1979).11) 
Wenn sie zu stark werden, reduziert sich die Rolle der Po-
litik darauf, die Interessen auszugleichen, statt das Wohl 
des gesamten politischen Organismus anzustreben.
Aber auch in der unrealistischen Annahme, dass alle 
Interessengruppen gleich stark wären, führt das Über-
gewicht von Interessengruppen zur Privilegierung von 
Einzelinteressen gegenüber dem Gemeinwohl. Man 
stelle sich vor, Bauern und Bürger wünschten sich ein 
Häuschen mitten im Wald und sie könnten ihre Interes-
sen durchsetzen. Die Zerstörung des Waldes wäre die 
Folge. Jean-Jacques Rousseau resümierte: „La volonté 
générale, pas la volonté de tous“, das Allgemeininte-
resse ist nicht die Summe der Einzelinteressen aller 
(Rousseau 1755).12)
Regelungen zur Beschränkung der Wahlkampfkosten, 
die die Werbemittel der Interessengruppen mitein-
schließen, Aufsichtsorgane, Transparenzgesetze und 

Kontrollen, um Bevorzugungen von Spendern und 
Interessengruppen zu vermeiden, können das Problem 
mildern. Die Frage, ob auch das Wahlsystem Abhilfe 
schaffen kann, soll weiter untersucht werden.

E.  Die Auswahl der Kandidaten

Da die Wähler auf dem Stimmzettel nur Kandidaten 
wählen können, die darauf stehen, stellt sich die Frage, 
wie die Auswahl der Kandidaten erfolgte. Bei blockierten 
Listen kommt dazu, dass der Wähler auch die Reihen-
folge der vorgegebenen Liste meist nicht ändern kann. 
Abhilfe schaffen Systeme mit Vorzugsstimmen, sg Prä-
ferenzsysteme, bei denen die Wähler die Kandidaten 
selbst auswählen, reihen oder gewichten, also die Per-
sonenwahl stärker beeinflussen können. Diese Systeme 
werfen allerdings wieder die bereits aufgeworfenen 
Fragen der Finanzierung der Wahlkämpfe auf, die beim 
Kampf um die Vorzugsstimmen verstärkt zulasten der 
Kandidaten fallen. Aber auch bei Präferenzsystemen 
sind die zu wählenden Kandidaten vorgegeben.

10) Heinze, R. G. 2021.

11) Lowi, T. J. 1969, 1979.

12) Rousseau, J. J. 1963.

13) Sartori, G. 1963, 281–386.

14) Bundeswahlgesetz (BWahlG).

Abb. 7: Wer wählt die Kandidaten aus? 
Quelle: Eigene Darstellung nach Hazan/Rahat (2006).

Die Auswahl von Kandidaten kann in autoritärer Form 
durch den Vorsitzenden der Partei erfolgen oder den 
Vorstand bis hin zu einer Basiswahl, an der alle Wähler 
teilnehmen können. Je breiter die Wahlbasis, desto 
demokratischer gestaltet sich die Auswahl!
Schon 1963 warnte Giovanni Sartori vor Wahlsystemen, 
„bei denen die Kandidaten der Parteiführung mehr ge-
fallen müssen als den Wählern!“13) Die Folge ist, dass 
die Wählerbasis weniger wichtig wird als die Parteispitze.
In seltenen Fällen sind genaue gesetzliche Vorschriften 
für die Parteien vorgesehen, um die Wahl der Kandidaten 
in demokratischer Weise vorzunehmen. Ein löbliches 
Beispiel bietet Deutschland, das im Bundeswahlgesetz 
(BWahlG) vorschreibt,14) dass die Wahlkreisbewerber 

in einer Mitgliederversammlung oder in einer beson-
deren oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu 
gewählt werden müssen (§ 21 BWahlG). Es sind genaue 
Rechtsvorschriften für die Einberufung und Rechtsmittel 
für Rekurssteller vorgesehen. Schon weniger genau 
liest sich die Auswahl für die Landeslisten. Das Gesetz 
sieht nur vor, dass die Landeslisten ausschließlich von 
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Parteien eingereicht werden können. Weiters müssen 
sie vom Vorstand des Landesverbandes oder, wenn 
Landesverbände nicht bestehen, von den Vorständen 
der nächstniedrigen Gebietsverbände eingereicht wer-
den. Die Auswahl verlagert sich also von der Mitglieder-
versammlung auf die Vorstände der Landesverbände. 
Festgehalten muss allerdings auch werden, dass die 
Bewerber der Landeslisten meist aus den Kreisbewer-
bern stammen, die dort nicht zum Zuge kommen, sodass 
in diesen Fällen die Basisnominierung gegeben wäre.
Bleibt aber das Problem der Mitgliedschaft der Parteien 
und deren Repräsentativität. Wie bereits festgestellt, 
sinkt die Zahl der Mitglieder aller Parteien drastisch.

Abb. 8: Entwicklung der Mitglieder der Parteien in 
Deutschland 1990–2017

In Deutschland sind rund 1,2 Mio. Bürger Mitglieder 
von Parteien. Alle Parteien zusammen vertreten 1,4% 
der 84,3 Mio. Einwohner und 2% der Wähler. Man 
könnte natürlich argumentieren, dass jeder Wähler die 
Möglichkeit hat, sich in einer Partei einzuschreiben und 
mitzuentscheiden. Bleibt aber die Tatsache, dass dem 
eben nicht so ist und ein winziger Anteil von 2% der 
Wahlberechtigten über 98% der anderen entscheidet.
Auch in Italien sind die Parteimitglieder dramatisch 
gesunken. Den Höhepunkt erreichten sie 1972 mit 4,6 
Mio. Mitgliedern; nach der Aufdeckung der Korruptions-

skandale 1992 krachte die Zustimmung erdrutschartig 
nach unten, 2021 sind es schätzungsweise 1,2 Mio.15) 
Bei rund 59 Mio. Einwohnern sind das 2%. Bezogen 
auf die 50,9 Mio. Wahlberechtigten bei den jüngsten 
Parlamentswahlen 2022 sind das rund 2,3%, insgesamt, 
nicht viel höher als in Deutschland.16)
In Italien gibt es nur den Verfassungsgrundsatz, dass 
alle Bürger das Recht haben, sich frei in Parteien zusam-
menzuschließen, „um in demokratischer Form an der 
Ausrichtung der Staatspolitik mitzuwirken“ (Art. 49 Vf). 
Alle Gesetzentwürfe, diese „demokratische Form“ näher 
zu definieren und Regelungen für die Aufstellung von 
Kandidaten vorzusehen, sind bisher in den Schubladen 
des Parlamentes verstaubt, weil die Parteien es wohl 
vorziehen, freie Hand zu behalten. Das zeigt wiederum 
den kritischen Punkt auf, dass die Parteien bzw ihre 
Leader ihre starke Position zulasten der Demokratie be- 
haupten.
Keine Partei in Italien wählt ihre Kandidaten für Par-
lamentswahlen mit Basiswahlen aus. Eine Ausnahme 
bildet die kleine Südtiroler Volkspartei, die die lokalen 
Ortsausschüsse der Partei entscheiden lässt. Die 
Demokratische Partei (PD) hat seit einigen Jahren mit 
Basiswahlen begonnen, allerdings beschränkt auf die 
Wahl des Parteisekretärs, wie der Vorsitzende genannt 
wird. So wurde auch die neue Chefin, Ely Schlein, im 
Februar 2023 in Basiswahlen designiert und vom 
Parteikongress bestätigt, an denen neben Parteimitglie-
dern auch Nichtmitglieder bei Zahlung eines geringen 
Beitrages von 2 Euro teilnehmen konnten und effektiv 
teilgenommen haben.
Mögliche Instrumente, um die mangelnde Repräsenta-
tivität des Selektorats wettzumachen, sind möglichst 
breite Vorwahlen, Rotation an der Spitze, Trennung von 
Amt in der Partei und Mandat, kollegiale Führung, Be-
grenzung der Mandate, demokratische und partizipative 
Strukturen, Kontrollen. Diesbezüglich gibt es in den de-
mokratischen Staaten viel aufzuholen und die Vormacht 
der Parteien zurückzudrängen.
Des Weiteren wollen wir nun prüfen, ob und inwieweit 
auch das Wahlsystem im engeren Sinne, also die Stim-
mabgabe und die Verrechnung der Stimmen, zu mehr 
Bürgernähe und Beteiligung beitragen kann. Zu diesem 
Zweck untersuchen wir die klassischen Wahlsysteme, 
Proporz und Majorz und ihre vielfältigen Kombinatio- 
nen.

II.  Wahlsysteme: Grundmodelle Majorz und Proporz

Wahlsysteme im engeren Sinne regeln, wie die Stimmen 
abgegeben werden und wie diese in Mandate umgerech-
net werden. Die Grundtypen lassen sich in Majorz, also 
Mehrheitswahl, und Proporz, Verhältniswahl, gliedern. 
Im ersten Fall gewinnt der Kandidat, der in einem Einer-

15) Adnkronos 1921, größere nationale Parteien insgesamt 948.421, 
mit Schätzung kleinerer maximal 1,2 Mio..

16) Ministero dell’Interno, Elezioni politiche 25. 09. 2022.

Abb. 9: Entwicklung der Mitglieder der Parteien in 
Italien 1948–2021 

Quelle: Roberto Biorcio et al. 2016, 26. Lindholm, L. 2022.
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Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, im zweiten Fall 
erhält jede Partei grundsätzlich so viele Sitze, wie sie 
anteilsmäßig Stimmen erhalten hat. Wir beleuchten 
nun diese beiden Grundmodell Majorz und Proporz in 
ihren klassischen Anwendungen, um Vor- und Nachteile 
herauszuschälen.

A.  Das Mehrheitswahlrecht Majorz

1. � Fallbeispiel Majorz in Großbritannien mit einfacher 
Mehrheit (Plurality-System)

Das Staatsgebiet wird in viele kleine Wahlkreise (WK) 
aufgeteilt, so viele, wie es Sitze im Parlament gibt, näm-
lich 650. In jedem WK bewerben sich mehrere Kandi-
daten, meist von verschiedenen politischen Parteien. In 
jedem Wahlkreis wird ein Kandidat gewählt. Es gewinnt 
der Kandidat, der am meisten Stimmen erhält: „The first 
past the post.“ Es genügt die relative Mehrheit.

Abb. 11: Das Beispiel Großbritannien

Die jüngsten Parlamentswahlen brachten folgendes 
Ergebnis (Abb. 12).
Die stärkste Partei gewinnt in vielen Wahlkreisen. Da in 
jedem WK nur ein Kandidat gewinnt, fallen die Stimmen 
der anderen Kandidaten unter den Tisch. Die zweit-
stärkste Partei und die kleineren Parteien gewinnen nur 

in jenen Wahlkreisen, in denen sie sich als Erste plat-
zieren können. Eine Ausnahme bilden Parteien wie die 
SNP, die sich in einem geschlossenen Siedlungsgebiet 
bewerben, wo sie selbst am stärksten sind. Dort wirkt 
für sie der Mehrheitseffekt.
Es fällt auf, dass wenige Parteien ins Parlament einzie-
hen und eine klare Mehrheit bilden. Dies verhindert eine 
Zersplitterung der Parteienlandschaft und erleichtert 
die Regierungsbildung. Das ist ein eindeutiger Vorteil, 
bietet aber keine interne Parteienstabilität, wie gerade 
die Krisen innerhalb der Konservativen und die Premier-
Wechsel in Großbritannien zeigen.
Negativ fällt auf, dass sich eine große Disproportion bei 
den Sitzen im Verhältnis zu den Stimmen ergibt: Die 
Conservative Party erhält mit 43,6% der Stimmen 56,2% 
der Sitze. Umgekehrt erzielen die Liberal Democrats mit 
11,5% der Stimmen nur 1,7% der Parlamentssitze. Die 
SNP erfährt als lokale Mehrheitspartei den umgekehrten, 
für sie positiven Effekt. Nun könnte man dagegen ein-
wenden, dass beim Majorz eben nicht das Verhältnis der 
Stimmen zählt, sondern die Beliebtheit in jedem WK, and-
rerseits sticht aber das Missverhältnis doch in die Augen.

2. � Fallbeispiel Majorz in Frankreich mit absoluter 
Mehrheit (Majority-System)

Abb. 10: Die Grundtypen von Wahlsystemen Abb. 12: Parlamentswahlen in Großbritannien 2019

Abb. 13: Das Beispiel Frankreich
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Es gibt so viele Wahlkreise wie zu Wählende. Das System 
ist das gleiche wie in Großbritannien, aber mit einem we-
sentlichen Unterschied: Um im WK zu gewinnen, genügt 
nicht die relative Mehrheit, sondern es braucht die abso-
lute Mehrheit der Stimmen und mindestens ein Viertel 
der Stimmen der Wahlberechtigten. Die Folge ist, dass 
im ersten Wahlgang nur wenige gewinnen (2022 nur 
fünf) und eine Woche darauf eine Stichwahl stattfindet.

Abb. 14: Parlamentswahlen in Frankreich 2022 
nach Majorz, Majority-System

Die Folge ist, dass die kleinen Parteien sich im ersten 
Wahlgang stellen und im 2. Wahlgang ihre Stimmen und 
ihre Empfehlung ausschlaggebend werden für den Sieg. 
Damit geht der Vorteil des Mehrheitssystems verloren, 
die Parteien reduzieren sich nicht, und auch die Regie-
rungsbildung wird nicht besonders leichter. Die Folge ist 
eine instabile politische Lage.
Bleibt zusätzlich der Nachteil der Disproportionalität: 
Ensembea erzielt mit 25,8% im ersten und 38,6% im 
2. Wahlgang 42,5% der Sitze. Umgekehrt ergeht es den 
kleineren Formationen.

3. � Fallbeispiel Präsidentenwahl in den USA im 
Majorz

Ein eklatantes Beispiel für die Disproportionalität 
zwischen Stimmen und Ergebnis bieten auch die Prä-
sidenten-Wahlen 2016 in den USA. Die Partei, die in 
einem State gewinnt, erhält alle Wahlleute: „The winner-
take-all“ (außer in Maine und Nebraska). Die Wahlleute 
wählen dann den Präsidenten. Die Folge war 2016, 
dass Trump mit 46,1% der Stimmen die Wahl gewann, 
während Clinton mit 48,2% und fast zwei Millionen mehr 
Stimmen unterlag.

Abb. 15: Präsidentschaftswahlen in den USA nach Majorz

4. � Vor- und Nachteile des Majorz und persönliche 
Erfahrungen

Wie aus den Beispielen deutlich wird, fördert der Ma-
jorz im Plurality-System (also bei relativer Mehrheit) 
die Regierungsbildung (nicht unbedingt die Stabilität) 
und reduziert die Parteienlandschaft. Der Preis ist eine 
große Disproportionalität. Große Parteien und territoriale 
Hochburgen werden privilegiert.
Im Majorz wie in Frankreich nach dem Majority-System 
erlebt man denselben Nachteil der Disproportionalität, 
ohne die Vorteile der Parteienreduktion und der leich-
teren Regierungsbildung zu erhalten.
Ein großer Vorteil des Majorz, der Wahl in Einer-Wahlkrei-
sen, sei aber hervorgehoben. Im kleinen WK entsteht 
ein direkter Kontakt zwischen dem Kandidaten und der 
Bevölkerung und der Wählerschaft. Für den Kandidaten 
ist der Kreis übersichtlich und nahe. Die zu betreuende 
Wählerschaft ist entsprechend klein, er kann sich auch 
um persönliche Anliegen schon während des Wahl-
kampfs kümmern, er kennt viele Menschen, vor allem 
die lokalen Verantwortungsträger persönlich. Umgekehrt 
entsteht auch für die Bürger und Wähler ein direkter 
Kontakt zum Kandidaten, man kennt ihn nicht nur aus 
Prospekten, man kann sich an ihn mit seinen Anliegen 
wenden, das Verhältnis ist transparent und nahe.
Es sei mir gestattet, dies auch aus persönlicher Sicht 
zu unterstreichen. Ich habe für den Südtiroler Landtag 
viermal im Proporz kandidiert und fürs Parlament drei-
mal im Majorz, in einem Einer-WK, der die Stadt Bozen 
und das Südtiroler Überetsch und Unterland umfasst. 
Der WK war besonders schwierig, da die überwiegende 
Mehrheit der Wähler Italiener sind. Bei den Wahlen 
zum Landtag, der auf ganz Landesebene im Proporz 
gewählt wird, ist dieser Wahlbezirk auch nicht so groß, 
trotzdem konnte ich nie das Nahverhältnis erfahren wie 
im kleinen WK bei den Parlamentswahlen. Die Men-
schen kamen auf mich zu, wo immer sie mich sahen, 
auch auf Märkten und Plätzen, der Wahlkampf spielte 
sich kaum in geschlossenen Veranstaltungen ab, zu 
denen normalerweise nur treue Parteianhänger kom-
men, sondern in offenen Begegnungen. Ich lernte viele 
Menschen persönlich kennen, zu denen ich auch heute 
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noch Kontakt habe, auch Freundschaften ergaben sich 
daraus. Von vielen notierte ich mir die Telefonnummer 
und die E-Mail-Adresse und informierte sie während 
meiner parlamentarischen Tätigkeit über das Gesche-
hen und meine Initiativen. Vor allem entstand auch ein 
Vertrauensverhältnis, das beide Seiten verbindet. Diese 
Erfahrung, diese Transparenz und dieses Nahverhältnis 
wiegen viele Nachteile des Majorz-Systems auf, weil es 
ein ideales Verhältnis zwischen Wählern und Gewählten 
herstellen kann.

B.  Das Verhältniswahlrecht Proporz

Während beim Mehrheitswahlrecht gewinnt, wer die 
(relative oder absolute) Mehrheit in einem WK erzielt, 
entscheidet beim Proporz der proportionale Anteil der 
Stimmen in größeren Wahlbezirken, der sich in der Sitz-
verteilung widerspiegeln sollte. Wie bei einem Kuchen 
werden die Schnitten (die Sitze im Parlament) den Par-
teien genau im Verhältnis zu ihren Stimmen zugeteilt; 
wer zB 10% der Stimmen erhält, sollte auch 10% der 
Sitze erhalten. Auch kleine Parteien haben eine Chance.
Die Zuteilung der Mandate ist nicht so einfach wie im 
Majorz und erfolgt grundsätzlich nach zwei Verfahren: 
dem Höchstzahlverfahren oder Divisorenverfahren, 
dessen bekanntestes nach D‘Hondt benannt ist, und 
dem Wahlzahlverfahren oder Quotaverfahren zB nach 
Hare-Niedermayr.
Nach D’Hondt werden die Stimmen jeder Partei durch 
1, durch 2, 3, 4 usw geteilt. Die Sitze werden dann den 
höchsten Zahlen zugeteilt, bis alle Sitze vergeben sind. 
Ein verfeinertes analoges Verfahren nach Sainte-Laguë 
teilt statt durch 1, 2, 3 usw., durch 0,5, 1,5, 2,5 usw. Das 
Ziel ist, die Kosten für einen Sitz für alle gleich hoch zu 
gestalten. Andererseits verlieren aber Parteien mit klei-
neren Stimmensummen, weil bei kleineren Zahlen die 
Wahlzahl nicht so glatt Platz hat wie in größeren Zahlen 
und somit Reststimmen verloren gehen.

Abb. 16: Die Verfahren zur Zuteilung der Sitze im Proporz

Das Wahlzahl- oder Quotaverfahren dividiert die Ge-
samtzahl der Stimmen aller Parteien durch die Zahl 
der verfügbaren Sitze. Das ergibt die Wahlzahl. Jede 
Partei erhält so viele Sitze, wie die Wahlzahl in ihren 

Stimmen Platz hat. Da es nicht genau aufgeht, bleiben 
verschiedene Sitze übrig, die in einem zweiten Schritt 
meist nach D’Hondt oder nach der Höhe der Reststim-
men vergeben werden.
Das Wahlzahl- oder Quotaverfahren nähert sich dem 
ersteren, dem Divisorenverfahren, wenn der Divisor 
erhöht wird. Wenn er so erhöht wird, dass alle Sitze in 
einem Verfahren vergeben werden können, ist es mit 
dem Divisorenverfahren identisch.
Das Wahlzahl- oder Quotaverfahren ist für kleinere Par-
teien auch deshalb günstiger als das Höchstzahl- oder 
Divisorenverfahren, da sie mit weniger Stimmen (als 
der Wahlzahl) noch einen Restsitz erhaschen können.
Innerhalb des Höchstzahl- oder Divisorenverfahrens ist 
jenes nach Sainte-Laguë günstiger für kleine Parteien, 
weil es durch die Teilung mit 0,5 (statt durch 1) früher 
greift und nach Standard auf- oder abrundet, während 
D’Hondt immer abrundet.

1.  Fallbeispiel Proporz Israel
Israel bietet ein klassisches Muster für eine Proporzwahl, 
weil das ganze Staatsgebiet einen Wahlbezirk bildet 
und somit keine Verzerrung durch kleinere Wahlbezirke 
erfolgt (je kleiner nämlich die Wahlbezirke sind, in denen 
die Stimmenverrechnung erfolgt, desto mehr nähert man 
sich dem Majorz, wo schließlich nur einer gewählt wird).

Abb. 17: Klassisches Proporz-Beispiel Israel

Die Sitze werden den Parteien proportional zu den auf 
Staatsebene erzielten Stimmen zugeteilt. Eine kleine 
Verzerrung erfolgt allerdings durch die Sperrklausel 
von 3,25%. Man wendet das Quotaverfahren an, die 
verbliebenen Restsitze werden nach D’Hondt verteilt, 
was in Israel nach Ofer heißt.
Die Folge des Proporzsystems ist eine sehr gerechte 
Aufteilung der Sitze auf die Parteien, aber um einen ho-
hen Preis: Eine breit aufgefächerte Parteienlandschaft, 
41 Parteien traten im jüngsten Wahljahr 2022 an, die 
fünfte Wahl innerhalb von vier Jahren; die vormalige 
Koalition Bennett/Lapid bestand aus acht ideologisch 
sehr unterschiedlichen Parteien von rechts bis links 
sowie einer arabischen Partei; nach gut einem Jahr an 
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der Macht verlor sie ihre hauchdünne Mehrheit; die 
neue Regierung Netanyahu mit der Liste Likud fußt auf 
einer breiten Koalition aus sechs Parteien, einschließlich 
zweier ultraorthodoxer Parteien, Schas und Vereinigtes 
Thora-Judentum, und dreier ultrarechter Parteien, 
Tkuma, Otzma-Jehudit, Noam. Es ist die 37. Regierung 
seit der Staatsgründung, mit einer durchschnittlichen 
Dauer von nur zwei Jahren. Also ein gerechtes System, 
aber eine komplett instabile Lage mit über 40 Parteien.

2.  Fallbeispiel Italien 1948–1992
Auch Italien bildete von der Gründung der Republik 
an bis 1992 ein klassisches Beispiel für den Proporz. 
Die Verfassungsväter wollten nach dem Krieg starke 
Sicherungen gegen den Faschismus einbauen, ein 
Viel-Parteien-System, das sich der einzigen Partei des 
Faschismus widersetzte. Für die Kammer erfolgte die 
Wahl und die Sitzverteilung in großen Mehrpersonen-
wahlkreisen, also leicht korrigiert gegenüber Israel, das 
einen einzigen WK hat. Aber entsprechend der Größe 

Italiens, das mehr als zehnmal so viel Bevölkerung 
umfasst, hebt sich dieser Unterschied auf. Auch wurde 
der Quotient leicht korrigiert.
Im Senat galt zwar formal Majorz, aber mit einer Hürde 
von 65%. Wenn ein Kandidat diese Hürde nicht erreichte, 
wurden die Sitze regional nach Proporz verteilt, was de 
facto in den meisten Fällen erfolgte.

3.  Folgen des Proporzsystems
Die Folgen des Proporzsystems waren: eine zersplitterte 
Parteienlandschaft, ein häufiger Regierungswechsel, 
von 1946 bis 1992, in 46 Jahren, 48 Regierungen, 
mit einer durchschnittlichen Dauer von 11,5 Monaten, 
eine verschwenderische Ausgabenpolitik und eine hohe 
Staatsverschuldung der Regierung, um sich an der 
Macht zu halten. Führend an der Regierung war über 
ein halbes Jahrhundert lang die Democrazia Cristiana 
(DC), mit anfänglich 39% bis zuletzt 33% der Stimmen, 
in Koalition mit kleineren Partnern der Mitte, ohne jeg-
liche Alternanz.
Was hat es trotzdem der DC ermöglicht, ein halbes 
Jahrhundert lang zu regieren? Im Nacken der DC strebte 
die starke kommunistische Partei (PCI) mit ihren breiten 
Arbeitermassen (29–33%) nach oben. Aus Angst vor 
dem Kommunismus und dem Einfluss der Sowjetunion 
bestärkten NATO, USA und Kirche die Regierung. Außer-
dem herrschte eine Konsensdemokratie, inoffiziell auch 
mit dem PCI in wichtigen Fragen und in der Außenpolitik, 
auch zu Südtirol. Das neue Südtiroler Autonomiestatut 
erreichte 1971 nur dank des PCI im Parlament die 
Zweidrittelmehrheit, die damals notwendig war, um ein 
italienweites Referendum darüber zu vermeiden. Als Aldo 
Moro, DC-Chef, und Enrico Berlinguer, PCI-Chef, im Juni 
1977 den historischen Kompromiss mit Beteiligung des 
PCI an der Regierung anstrebten, wurde Moro wohl Opfer 
seines Plans und im Mai 1978 ermordet.
Das System und mit ihm die erste Republik brachen 
schließlich 1992 aufgrund des Korruptionsskandals 
Tangentopoli zusammen, als aufgedeckt wurde, dass 
sich die Regierungsparteien durch Bestechungsgelder 
bei der Vergabe der öffentlichen Arbeiten finanzierten. 
Mit Tangentopoli brachen auch alle damaligen Parteien 
zusammen, was den Weg für den Aufstieg Berlusconis 
einerseits und der Lega Nord andererseits eröffnete.

III.  Versuche mit Mischsystemen

A. � Stärken und Schwächen von Majorz und Proporz

Zusammenfassend kann man feststellen, wie jedes der 
beiden Systeme, Majorz und Proporz, seine Stärken und 
Schwächen aufweist, Vor- und Nachteile mit sich bringt. 
Beide bieten keine ideale Lösung.
Deshalb haben die meisten Staaten versucht, diese 
Grundmodelle zu mischen, wobei wir absichtlich den 
Begriff mischen wählen, um ihn vom Begriff kombinieren 
abzuheben. Von Giovanni Sartori bis Christof Hartmann, 
von Dieter Nohlen bis Arend Lijphart, von Maurice Duver-
ger bis Joachim Behnke ua haben viele Wissenschaftler 

Abb. 18: Parlamentswahl in Israel nach Proporz

Abb. 19: Fallbeispiel Italien bis 1992
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versucht, Vor- und Nachteile abzuwägen, diese Systeme 
zu typisieren und zu katalogisieren.17)
Wenn man die beiden Grundmodelle, Majorz und Pro-
porz, einander gegenüberstellt, gibt es drei Möglichkei-
ten, zwischen den beiden Polen zu mischen, und zwar 
mit folgenden Variablen:

1.	 Mit dem Wahlkreis: Im Majorz wählt man nur einen 
Abgeordneten, im Proporz alle zu Wählenden. Wenn 
man vom Majorz startet und den Wahlkreis (WK) im-
mer größer zeichnet, also immer mehr zu Wählende 
in einem Wahlbezirk vorsieht, nähert man sich dem 
Proporz. Dazwischen liegen viele Varianten von klei-
neren bis zu größeren Mehrpersonen-Wahlbezirken.

2.	 Mit Sperren und Mehrheitsprämien: Im reinen Pro-
porz werden jeder Liste so viele Mandate zugeteilt, 
wie ihr aufgrund des anteilsmäßigen Stimmen-
ergebnisses zustehen. Um eine Zersplitterung zu 
vermeiden, setzen viele Systeme eine Untergrenze, 
eine Wahlhürde, die kleinere Gruppen ausschließt. 
Je höher diese Hürde, meist eine Prozentklausel, 
angesetzt wird, desto mehr nähert man sich dem 
Majorz. Es geschieht dasselbe wie bei der Verklei-
nerung der Wahlbezirke: Je kleiner der WK, desto 
höher auch die natürliche Hürde.

	 Ähnliches gilt für die Mehrheitsprämie, die man der 
gewinnenden Partei oder Koalition zuteilen kann, wie 
es das Porcellum (2005) und das Italicum (2015) in 
Italien vorsahen. Je höher die Prämie, desto mehr 
nähert man sich dem Majorz, auch wenn man mit 
dem Proporz startet.

3.	 Durch Anwendung beider Systeme, zu einem gewis-
sen Anteil, zB wählt man ein Viertel nach Proporz 
und drei Viertel nach Majorz (Italien 1993–2005, 
Mattarellum, oder Mexiko, 300 zu Wählende in 
Einer-WK, 200 nach Proporz): Das nennt man ein 
Grabensystem, weil beide Systeme, wie durch einen 
Graben getrennt, angewandt werden.

B.  Fallbeispiel Italien, gescheiterte Versuche

Italien bietet ein geeignetes Untersuchungsobjekt, da es 
nach 1993 immer wieder das Wahlgesetz geändert und 
alle möglichen Mischsysteme ausprobiert hat.
Nach dem Krieg gab sich Italien eine demokratische 
Verfassung, im Einvernehmen aller politischen Kräfte, 
von den kommunistisch-sozialistischen bis zu den christ-
lichen und liberalen Kräften. Bis 1993 herrschte ein 
reines Proporzsystem, mit einer Vielzahl von Parteien 
und entsprechenden Koalitionsregierungen. Die Verfas-
sungsväter schufen einen (zwar schwachen) Regional-
staat und zwei gleichberechtigte Kammern, nach Arend 
Lijphart eine typische Konsensdemokratie, wie in der 
nachstehenden Studie nachgewiesen werden konnte 
(vgl. Abb. 22 auf der nächsten Seite).
Nach dem Zusammenbruch des Parteiensystems 
und mit ihm der Ersten Republik aufgrund des Kor-
ruptionsskandals Tangentopoli wählte man 1993 ein 
überwiegendes Majorzsystem, ein Grabensystem, zu drei 
Vierteln Majorz in Einer-Wahlkreisen und einem Viertel 
Proporz mit einer 4%-Hürde, das sg Mattarellum. Man 
könnte fragen, ob man sich vom Wechsel vom Proporz 
zum mehrheitlichen Majorz erwartete, aus dem Sumpf 
der Korruption herauszukommen. Kann ein Wahlsystem 
aus der Korruption helfen? Sicherlich nicht direkt! An-
dererseits förderte aber der Proporz doch das korrupte 
System. Die Kandidaten wurden in großen Wahlbezirken 
gewählt, zwar mit Vorzugsstimmen, aber doch in sehr gro-
ßen Gebieten, oftmals den Wählern kaum bekannt. Die 
Wahlkämpfe kosteten entsprechend viel Geld, auch um 
für die Vorzugsstimme zu werben. Vom neuen System in 
Einer-WK konnte man sich zu Recht ein engeres Verhält-
nis zwischen Wählern und Kandidaten erwarten, auch 
eine direktere Kontrolle durch die Wähler. Die Kandida-
ten sind aufgrund ihrer direkten Bekanntheit greifbar 
nahe, nicht im Dunkeln großer Wahlbezirke unbekannt.
Auch erwartete man sich eine Reduzierung der Parteien 
und eine leichtere Regierbarkeit. Das Ziel, zu einem Zwei-

17) Butler, D. 1958; Bogdanor, V. 1983; Duverger, M. 1984; Sartori, 
G. 1984; Nohlen, D. 2007, Arend Lijphart, A. 2012; Behnke, J./Grotz, 
F./Hartmann, C. 2017.

Abb. 20: Vor- und Nachteile von Majorz und Proporz Abb. 21: Mischsysteme von Majorz und Proporz
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parteiensystem zu gelangen, scheiterte (Sartori 2004). 
Die Parteien schlossen sich nur formal vor den Wahlen 
zusammen. Die neuen Hoffnungsträger Berlusconi und 
die Lega fanden einen geebneten Wg. Das erste Jahr-
zehnt der „Republik des Mattarellum“ zeigt, dass sie die 
Fragmentierung der Parteien nicht verringert, sondern 
eher noch verschlimmert hat, analysiert Sartori. „Sie 
hat eine schlechte Bipolarität hervorgebracht und uns 
bestenfalls eine Stabilität der Regierungen hinterlässt, 
die keineswegs ein Fortschritt in der Regierbarkeit ist“ 
(Sartori 2004).18)
Im Jahre 2005 kehrte die Berlusconi-Mehrheit mit dem 
sg Porcellum zum Proporz zurück und versuchte mit ver-
schiedenen Wahlhürden und einer hohen Mehrheitsprä-
mie, die Regierbarkeit zu gewährleisten. Der gewinnenden 
Koalition fielen unabhängig vom erzielten Wahlergebnis 
55% der Sitze zu. Dies aber nur für die Kammer. Im Senat 
wurde die Mehrheitsprämie pro Region zugeteilt, sodass 
man für den Nachfolger Prodi eine unregierbare Mehrheit 
von nur zwei Stimmen hinterließ. Das Verfassungsgericht 
strich erst viele Jahre später die Mehrheitsprämie (Urteil 
1/2014) aus diesem Gesetz, mit der Begründung der 
Verzerrung des Wählerwillens, ebenso aus dem Nach-
folgegesetz von Renzi (Italicum, Urteil 35/2017).
Seit 2017 herrscht ein neues Grabensystem, das sg Rosa-
tellum 2017, das wiederum Proporz und Majorz getrennt 
anwendet, drei Achtel nach Majorz und fünf Achtel nach 
Proporz. Obwohl der Proporz überwiegt, ist das System 
sehr mehrheitslastig, da nur ein Stimmzettel für die Wahl 

zur Verfügung steht und man direkt den Mehrheitskandi-
daten oder seine Liste wählt und die Proporzkandidaten 
im Block automatisch mitwählt. Eine Hürde von 3% für 
Einzellisten und von 10% für Koalitionen soll eine zu starke 
Zersplitterung verhindern. Für ethnische Minderheiten 
in autonomen Regionen mit Minderheitenschutz ist die 
Wahlhürde auf 20% regional festgelegt.

Abb. 23: Das Rosatellum, aktuelles Wahlgesetz Italien

Parlamentswahlen 2022, Italien

18) Sartori, G. 2004, 5.

Abb. 22: Anmerkung: Die Abbildung zeigt, wie sich Italien anhand der Demokratiemuster Lijpharts in den verschiedenen Perioden 
entwickelt hat. Die Säulen in der oberen Hälfte (0 bis 1) symbolisieren die Merkmale der Mehrheitsdemokratie, die in der unteren 
Hälfte (0 bis –1) jene der Konsensdemokratie. Reicht eine Säule nur bis zur Hälfte (0,5/–0,5), ist das Merkmal nicht voll ausgeprägt. 
Auf einen Blick ist zu erkennen, dass im demokratischen Italien ab 1948 (2. Spalten-Block) zunächst die Konsensdemokratie (alle 
Merkmale unten) vorherrschte und im Lauf der Zeit viele Merkmale zur Mehrheitsdemokratie nach oben aufrückten. Konstant 
bleiben im Sinne einer Konsensdemokratie seit 1948 die Interessengruppen (5), die starre Verfassung (8) und die Zentralbank (10).
Quelle: Peterlini, O. 2018a: Italien – Aufbruch zur Mehrheitsdemokratie?
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Um die Wahlen zu gewinnen, mussten sich die Parteien 
möglichst zu gemeinsamen Kandidaturen in den Einer-
Wahlkreisen zusammenraufen. Das Wahlergebnis stand 
von vornherein fest, da dies den Mitte-rechts-Parteien 
gelang, während fast alle anderen getrennt antraten. 
Auch waren die Kandidaten ohne Basiswahl von den 
Parteien aufgestellt und entsprechend gereiht worden, 
sodass Kritiker zu Recht behaupteten, dass die Zusam-
mensetzung des Parlamentes schon vor den Wahlen 
zu 90% feststand. Nicht gerade die ideale Form zur 
Wählermotivation, was sich im erneuten Rückgang auf 
knapp 64% der Wahlbeteiligung niederschlug! Außerdem 
sieht man, wie die Rechtskoalition mit 43% der Stimmen 
gegen 57% der anderen die Wahlen gewinnen konnte.

Abb. 24: Wahlbeteiligung in Italien 1948–2022

IV.  Suche nach der idealen Kombination

Das einfache Mischen von Proporz und Majorz bringt 
genauso wenig ein zufriedenstellendes Ergebnis wie 
die beiden Systeme allein. Zu Recht warnte Nohlen 
vor einer Klassifizierung als Mischsystem, da dies eine 
Residualkategorie zu sein suggeriert, weder Majorz 
noch Proporz, und damit ohne Aussagekraft (Nohlen 
2007, 179). Der Fehler liegt darin, dass man einfach nur 
mischt, ohne sich die Vorteile der beiden Systeme vor 

Augen zu halten und dieselben herauszukristallisieren. 
Es muss darum gehen, die Vorteile zu kombinieren und 
die Nachteile auszuschalten. Deshalb muss man sich 
die Frage stellen: Was ist der größte Vorteil von Majorz? 
Transparenz, Bürgernähe im kleinen WK, Stabilisierung 
des Systems (mit Vorbehalt, weniger Parteien)! Der 
größte Vorteil von Proporz: Gerechte verhältnismäßige 
Vertretung! Aber bei all den Mischsystemen ist gar kein 
Proporz gegeben, sondern eine mehr oder weniger starke 
Disproportionalität!

A.  Das Wahlsystem Deutschlands

Schon 1902 erkannte Siegfried Geyerhahn, dass es 
nicht genügt, Proporz und Majorz nebeneinander zu plat-
zieren, sondern dass es notwendig sei, beide Systeme 
voll anzuwenden. Das hatte Deutschland in seinem Bun-
deswahlgesetz (BWahlG) übernommen. Die Hälfte der 
598 Abgeordneten, also 299, wurden über Wahlkreise 
direkt gewählt. Dafür bekommt jeder Wähler einen eige-
nen Stimmzettel und wählt seinen Lieblingskandidaten 
aus seinem Wahlkreis aus.
Die restlichen 299 Sitze werden über Landeslisten im 
Proporz gewählt. Diese können nur von Parteien, und 
zwar in jedem Bundesland, vorgelegt werden. Mit ihrer 
Zweitstimme, also einem zweiten Stimmzettel, wählen 
die Wähler über die Landeslisten die Parteien und ent-
scheiden so über das Kräfteverhältnis der Parteien im 
Bundestag, über die proportionale Verteilung der Sitze. 
Jede Partei erhält so viele Sitze, wie sie verhältnismäßig 
Stimmen erhalten hat. Es gilt eine Wahlhürde von 5%, 
von der Parteien von nationalen Minderheiten befreit 
sind.
In den Landeslisten bestimmen die Parteien die Reihen-
folge, mit der die Kandidaten zum Zuge kommen. Das 
ist ein Schwachpunkt aus basisdemokratischer Sicht, 
wenngleich die Kandidaten in der Regel sich auch im 
Wahlkreis bewerben (vgl. supra I.E Die Auswahl der 
Kandidaten, § 21 BWahlG).
Durch die direkt gewählten Abgeordneten der Wahl-
kreise, die unmittelbar in den Bundestag einziehen, kann 
die Gesamtzahl von 598 auch überschritten werden, was 

Abb. 25: Proporz und Majorz voll anwenden Abb. 26: Zwei Stimmzettel, einer für Majorz, einer für Proporz
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zu sg Überhangmandaten führte. Wenn eine Partei mehr 
Wahlkreisgewinner in den Bundestag entsenden konnte, 
als ihr gemäß dem Verhältnis der Zweitstimmen in einem 
Bundesland zustehen, vergrößerte sich der Bundestag 
durch diese Überhangmandate.19) Dafür gab es für die 
unterrepräsentierten Listen Ausgleichsmandate. Im 
Endergebnis spiegelte der Bundestag das proportionale 
Verhältnis der Stimmenanteile der Parteien wider, so-
dass es ein perfekt proportionales Ergebnis gab.
Durch die Erststimme wurde zusätzlich garantiert, dass 
alle Landesteile gleichmäßig vertreten waren und eine 
direkte Beziehung der dort Gewählten mit der Bevölke-
rung der Wahlkreise gewährleistet war. Eine Kombinati-
on, die die Vorteile der beiden Systeme vereint und die 
Verzerrung der Mehrheitswahl ausgleicht!

1.  Das deutsche Wahlsystem im Detail
Bis 1987 wurde die Zusammensetzung des Bundes-
tages (also die proportionale Verteilung der Sitze) nach 
dem Höchstzahlverfahren nach D’Hondt berechnet, 
danach wurden die Sitze bis 2005 nach dem Hare-
Niemeyer-Verfahren, also nach dem Quotaverfahren, 
berechnet (vgl supra II.B Das Verhältniswahlrecht Pro-
porz). Dabei werden in zwei Schritten Wählerstimmen in 
Abgeordnetenmandate umgerechnet.
Der Bundestag beschloss am 24. 01. 2008, das Verfah-
ren ab der 17. Bundestagswahl im Jahr 2009 durch das 
Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren (einer Verfeinerung 
des Höchstzahlverfahrens von D’Hondt) zu ersetzen, 
um die Benachteiligung kleinerer Parteien bei diesem 
Verfahren zu vermeiden. Dieses Verfahren weist einige 
Vorteile etwa gegenüber dem Höchstzahlverfahren nach 
D’Hondt auf, das die großen Parteien bevorzugte.20)
Seit der Konstituierung des 20. Deutschen Bundes-
tages (2021) gehören 736 gewählte Abgeordnete dem 
Parlament an, somit 133 mehr als dem 15. Deutschen 
Bundestag (2002), dem kleinsten nach der Wiederver-
einigung, und um 138 Sitze mehr als die im Gesetz 
vorgesehene Grundzahl von 598.21)
Dies ist nur möglich, weil das deutsche Grundgesetz 
(GG) bis zur Wahlrechtsänderung im März 2023 keine 
fixe Mitgliederzahl für den Bundestag festgelegt hatte.22)

2.  Das negative Stimmengewicht
Ursprünglich wurden die Überhangmandate der WK-
Gewinner nicht ausgeglichen. Die Methode der Über-
hangmandate konnte zu dem Paradox führen, dass 
mehr Stimmen weniger Mandate ergeben können.23) Als 
Berechnungsgrundlage für die Zuteilung jener 299 Sitze 
im Bundestag, die im Proporzsystem verteilt werden, 
dienen – wie oben ausgeführt – die jeweils bundes-
weit erreichten Zweitstimmen. Im zweiten Schritt, der 
Umverteilung, werden die den Parteien zustehenden 
Mandate auf die Landeslisten verteilt. Anschließend 
wurden die von einer Partei in einem Bundesland direkt 
errungenen Wahlkreismandate abgezogen. Das Paradox 
trat auf, wenn Zweitstimmen, die einer Partei in einem 
Bundesland ein weiteres Listenmandat brachten, die-
ser aufgrund der Überhangmandate im dortigen Land 
nichts nützten und in der Gesamtberechnung schaden 
konnten.24)
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) befasste sich im 
Urteil vom 03. 07. 2008 mit dieser Absurdität. Umgekehrt 
war es auch möglich, dass die Nichtabgabe einer Wäh-
lerstimme der zu unterstützenden Partei dienlich war. 
Es handelte sich bei diesem Effekt nicht um eine sehr 
seltene Ausnahme, sondern er wirkte sich regelmäßig 
auf das Wahlergebnis aus, wenn bei einer Wahl zum 
Deutschen Bundestag Überhangmandate entstanden. 
Dies galt auch für die Wahl zum 16. Deutschen Bundes-
tag (2005), bei der es zu insgesamt 16 Überhangman-
daten kam. Wären zum Beispiel in Hamburg für die SPD 
19.500 Zweitstimmen weniger abgegeben worden, so 
hätte diese Partei im Ergebnis einen Sitz mehr im Deut-
schen Bundestag beanspruchen können. Das BVerfG 
erklärte deshalb § 7 Abs 3 in Verbindung mit § 6 Abs 4 
und 5 BWahlG für verfassungswidrig, soweit er den Effekt 
des negativen Stimmgewichts bewirkt. Es forderte den 
Gesetzgeber auf, das Gesetz zu ändern.25)
Aufgrund des Urteils des BVerfG wurde ein neues 
Wahlgesetz erlassen, das am 02. 12. 2011 veröffent-
licht wurde.26) Dabei wurden die Listenverbindungen 
zwischen den Landeslisten aufgehoben und Ausgleichs-
mandate vorrangig für jene Listen vorgesehen, die keine 
Überhangmandate erzielt haben, damit Verzerrungen 
vermieden werden. Allerdings war die Wahlreform von 
der damaligen alleinigen Mehrheit (CDU/CSU und FDP) 
durchgedrückt worden.

19)  Deutscher Bundestag, Webseite; Bundeszentrale für politische 
Bildung, Überhang- und Ausgleichsmandate.

20) Die Bundeswahlleiterin, Hare/Niemeyer.

21) Deutscher Bundestag, Sitzverteilung.

22) Vgl infra Kap. IV.A.4 Getroffene Lösung und Kritik.

23) Zei, A. 2012, 124–128.

24) Käflein, B. 2012, 7–10; Tinatin, E. 2009, 3–4.

25) BVerfG, Urteil vom 03. 07. 2008.

26) BGBl, Neunzehntes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 
vom 25. 11. 2011.Abb. 27: Deutsches Wahlgesetz, ideale Kombination 

von Majorz und Proporz
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3.  Parlamentsgröße reduzieren, wie?
Aufgrund der hohen Zahl an Überhang- und Ausgleichs-
mandaten bemühten sich die Parteien um Vorschläge 
zur Reduzierung derselben. Während die Regierungs-
koalition davon ausging, die Zahl der Wahlkreismandate 
zu beschränken,27) setzte die CDU/CSU-Opposition mehr 
an den Ausgleichsmandaten an, jeder zu seinem Vor-
teil! Dahinter steckt ein politisches Problem: Die CSU 
in Bayern gewinnt einen Großteil der Wahlkreise, erhält 
aber nicht entsprechend viele Stimmen im Proporz. An 
der personalisierten Verhältniswahl sollte jedenfalls 
festgehalten werden.
Um die Parlamentsgröße zu reduzieren, kann man ver-
schiedentlich ansetzen:

a)	 Die Größe des Parlamentes auf 598 oder eine an-
dere fixe Zahl festschreiben, die Proporzstimme aus-
schlaggebend machen, nur so viele direkt Gewählte 
zulassen, wie proporzmäßig den Parteien zustehen. 
Das geht auf Kosten der Direktmandate.

b)	 Die Wahlkreise größer gestalten und weniger Di-
rektmandate vorsehen (schon einmal wurden die 
WK vergrößert). Damit könnte sich die Zahl der im 
Proporz Gewählten erhöhen. Auch das geht zulasten 
der Direktmandate und der mit dem Majorz verbun-
denen, hier ausgiebig analysierten Vorteile.

c)	 Die vorgesehene Zahl von 598 Abgeordneten he-
rabsetzen, zB auf 500 erhöhbar, die Aufteilung 50 
zu 50 belassen und damit Luft nach oben für die 
Überhang- und Ausgleichsmandate schaffen.

d)	 Das durch Überhang- und Ausgleichmandate größere 
Parlament akzeptieren.

4.  Getroffene Lösung und Kritik
Der Deutsche Bundestag genehmigte schließlich am 
17. 03. 2023 den Gesetzentwurf der Ampelkoalition28) 
in der vom Innenausschuss geänderten Fassung. Nach 
einer scharfen Kontroverse in der Parlamentsdebatte 
wurde der Gesetzentwurf mit 399 Ja- bei 261 Nein-Stim-
men und 23 Enthaltungen angenommen.29)
Der Bundestag machte sich im Wesentlichen die Alter-
native a) zu eigen. Mit der Neuregelung werden die 
Bundestagsmandate auf 630 begrenzt, was als fixe 
Höchstzahl festgeschrieben wurde. Dazu wird auf die 
bisherige Zuteilung sogenannter Überhang- und Aus-
gleichsmandate verzichtet. Die Wahl der in den Wahl-
kreisen direkt „Gewählten“ wird nur in dem Ausmaße 
zugelassen, als dies den einzelnen Listen aufgrund 
der proportionalen Ergebnisse zusteht. Dies kann dazu 
führen, dass künftig nicht alle Direktkandidaten, die in 
ihrem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten, in 
das Parlament einziehen.
Dem Gesetzesbeschluss zufolge soll es wie bisher 299 
Wahlkreise und zwei Stimmen geben. Dabei wird mit 
der Zweitstimme, mit der die Wähler für eine Partei-
liste votieren können, wie bisher über die proportionale 
Verteilung der Mandate an die Parteien entschieden. 
Mit der Erststimme können ebenso wie bisher in den 
Wahlkreisen Direktkandidaten gewählt werden. Ihnen 

wird ein Mandat jedoch nur zugeteilt, wenn dies durch 
das Zweitstimmenergebnis gedeckt ist. Stellt eine Partei 
in einem Bundesland mehr Wahlkreissieger, als ihrem 
Zweitstimmenergebnis entspricht, sollen entsprechend 
weniger von ihnen bei der Mandatszuteilung berücksich-
tigt werden. Dafür werden die Ergebnisse der Wahlkreise 
nach Höhe der erhaltenen Stimmen gereiht und in der 
Reihenfolge bis zum Erreichen des Proporzes zugeteilt. 
Die anderen Wahlkreis-Ersten bleiben ohne Mandat.
Ursprünglich hatte der Koalitionsentwurf noch eine 
Begrenzung der Abgeordnetenzahl auf 598 vorgese-
hen, doch erhöhte die Ampelkoalition diese Sollgröße 
während der parlamentarischen Beratungen auf 630, 
um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, „dass Wahlkreis-
bewerber, auf die die meisten Erststimmen entfallen, 
einen Sitz erhalten“.
Mit einer weiteren Änderung wurde die sogenannte 
Grundmandatsklausel gestrichen. Sie sah vor, dass 
eine Partei auch dann entsprechend ihrem Zweitstim-
menergebnis in den Bundestag einziehen kann, wenn 
sie weniger als 5% der Zweitstimmen errungen hat, 
aber mindestens drei Direktmandate gewinnen konnte. 
Zuletzt profitierte davon Die Linke, die bei der Bundes-
tagswahl 2021 auf einen Zweitstimmenanteil von 4,9% 
kam, aber mit drei Direktmandaten in Fraktionsstärke 
in das Parlament einziehen konnte.

Kritik:
1.	 Mit dieser Änderung geht genau jener Vorteil des 

deutschen Wahlgesetzes verloren, der sich in der 
vorliegenden Analyse als besonders geglückt he-
rausgestellt hat, eine Kombination, nicht Mischung 
der Systeme selbst, sondern der Vorteile der beiden 
Systeme, Proporz und Majorz in Einer-Wahlkreisen: 
die Wahlkreise mit ihren Vorteilen der direkten Be-
ziehung zwischen Gewähltem und Wähler voll zur 
Geltung zu bringen und anschließend durch den 
Proporzausgleich die gerechte verhältnismäßige 
Vertretung zu erreichen.

2.	 Auch die verschiedenen Gesetzentwürfe der Oppo-
sition hätten allerdings diesen geglückten Vorteil 
des vormaligen deutschen Wahlgesetzes zugunsten 
einer Reduktion des Bundestages geopfert.30)

3.	 Am derzeitigen bewährten System zu rütteln, stellt 
die hier beleuchteten Vorzüge des deutschen 
Systems infrage und könnte zu jenen Symptomen 
führen, die anderswo beklagt wurden.

4.	 Was die Größe des Bundestages betrifft, scheint 
das derzeitige Verhältnis auch im internationalen 
Vergleich nicht übertrieben zu sein:31) Bei 84 Mio. 

27) Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP, 24. 01. 2023.

28) SPD (rot), FDP (gelb) und Bündnis 90/Die Grünen (grün).

29) Deutscher Bundestag (2023).

30) Deutscher Bundestag (2023), Vorlagen der Opposition.

31)  Godefroy, R./Klein, N. 2018; ACE Electoral Knowledge Network, 
Electoral Systems; für einen schnellen Überblick: Wikipedia, List of 
legislatures by number of members.
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Einwohnern trifft es derzeit mit 736 Abgeordneten 
einen auf 114.000. Auch bei einer unwahrschein-
lichen Steigerung auf 800 Mandate träfe es einen 
Abgeordneten für ca. 105.000 Einwohner, und dies, 
zumal die zweite Kammer, der Bundesrat, mit nur 69 
Mitgliedern viel kleiner ist und nicht gezählt werden 
sollte, da es Vertreter der Länder sind. Das in dieser 
Studie analysierte italienische Parlament wurde im 
Jahr 2020 von 951 auf insgesamt 606 Abgeordnete 
und Senatoren gekürzt. Trotz der radikalen Kürzung 
trifft es einen Parlamentarier auf rund 97.000 Ein-
wohner.

	 Ein größeres Parlament erhöht auch die Repräsenta-
tivität und die direkte Beziehung zwischen Wählern 
und Gewählten.

5.	 Was die Wahlen in den Wahlkreisen betrifft: Infrage 
steht die Gleichheit des Wahlrechts, wenn in einem 
Wahlkreis der direkt Gewählte nicht zum Zuge 
kommt, weil der Proporz mit den Zweitstimmen sonst 
überschritten würde. Die Erststimmen dieser Wähler 
gingen verloren. Solange man also zwei Stimmen 
jedem gewährt, müsste jede gleich viel wiegen.

6.	 Die Reihenfolge jener Wahlkreis-Ersten, die zum 
Zuge kommen, richtet sich nach der Höhe der er-
zielten Stimmen, hängt also von den Ergebnissen 
in anderen Wahlkreisen ab, auf die der Wähler des 
Wahlkreises ja keinen Einfluss hat, womit das unmit-
telbare Wahlrecht infrage gestellt werden könnte.

7.	 Der Wegfall der Grundmandatsklausel, mit der bei 
drei direkt Gewählten die 5%-Klausel überwunden 
werden konnte, hebt die bisherige Berücksichtigung 
regionaler Wählerpräferenzen und Parteien auf. In 
einem auf föderaler Basis aufgebauten Bundesstaat 
stellt die Berücksichtigung regionaler Unterschiede 
aber ein bedeutendes Element dar.

8.	 Positiv kann vermerkt werden, dass die im Innenaus-
schuss erfolgte Erhöhung der Höchstzahl von 598 
auf 630 Abgeordnete (übrigens die vormalige Größe 
der italienischen Abgeordnetenkammer, zu der aber 
weitere 315 Senatoren dazukamen)32) dazu beiträgt, 
die oben aufgezeigten Probleme zu lindern, aber 
nicht zu beheben.

Gegen das Gesetz haben die Fraktionen der Opposition 
und der Freistaat Bayern Rekurs beim Bundesverfas-
sungsgericht angekündigt. Ob es verfassungswidrig ist, 
muss erst geklärt werden, zumal das Deutsche Grund-
gesetz nur die Prinzipien einer demokratischen Wahl 
(allgemein, unmittelbar, frei, gleich, geheim, § 38 GG), 
aber keine weiteren Bestimmungen vorsieht. Kritische 
Punkte sind das gleiche und das unmittelbare Wahlrecht 
und evtl. das bundesstaatliche Prinzip.

V. � Schlussfolgerungen für eine beteiligte 
Demokratie

Für die Belebung der demokratischen Teilnahme genügt 
nicht die Untersuchung und Belebung des Wahlsystems. 
Viele weitere Faktoren spielen eine Rolle. Aber das Wahl-

system könnte auch seinen Beitrag dazu leisten:Die 
Auswahl der Kandidaten für die Wahlen sollte auf eine 
möglichst breite Basis gestellt werden. Die Auswahl 
durch die Parteispitzen führt zu einer Entfremdung der 
Wähler. Aber auch bei einer breiteren Aufstellung durch 
die Parteibasis muss berücksichtigt werden, dass daran 
nur ein geringer Teil der Wählerschaft beteiligt ist. Offene 
Vorwahlen auf breiterer Basis wären empfehlenswert.
Vorzugsstimmen für die Wähler wären eine Möglichkeit, 
diese demokratisch stärker einzubeziehen. Dabei müs-
sen aber die Kosten für die Wahlkämpfe geregelt und 
eingeschränkt werden, um die Gleichheit der Wahl für 
alle zu gewährleisten.
Der Einfluss der Verbände und Lobbys muss unter Kon-
trolle gehalten werden, damit das Allgemeinwohl nicht 
auf dem Altar von Partikularinteressen geopfert wird. 
Wenn Abgeordnete nur zu verlängerten Armen von Lob-
bys werden, geraten auch die allgemeinen politischen 
Ziele und die gerechte Aufteilung des Budgets in Gefahr.
Die Grundsätze der Venedig-Kommission, die in allen 
demokratischen Verfassungen bekräftigt werden, dürfen 
nicht als selbstverständlich hingenommen werden, son-
dern müssen auf die konkrete Anwendung hin kritisch 
überprüft werden.
Die Macht der Parteien sollte sich ständig an deren Ak-
zeptanz durch die Wähler messen. Es darf nicht so weit 
kommen, dass sich die Kandidaten und Abgeordneten 
mehr nach den Parteispitzen ausrichten, um aufgestellt 
und wiedergewählt zu werden, als nach dem Volk (War-
nung von Sartori, supra I.E Die Auswahl der Kandidaten). 
Der Souverän ist das Volk, das sollten auch die Parteien 
im eigenen Interesse vor Augen halten, wenn sie eine 
weitere Entfremdung vermeiden wollen. Die Wahl muss 
eine echte Wahl sein, beginnend von der Auswahl der 
Kandidaten, in der die Parteien einen Schritt zurück, 
die Bürger einen Schritt nach vorne machen können.
Was die Wahltechnik betrifft, lässt sich festhalten:

–	 Transparente, kleine Wahlkreise ermöglichen einen 
direkten Kontakt und Austausch zwischen Wähler 
und Gewähltem,

–	 das Endergebnis sollte aber proportional sein, um 
allen Kräften entsprechend ihrer Stärke und in ge-
rechter Weise die Mandate zu sichern.

–	 Dem derzeitigen deutschen System gelang es bisher, 
diese beiden Ziele durch den proportionellen Aus-
gleich von Überhangmandaten aus den Wahlkreisen 
zu kombinieren.

Ein ideales Wahlsystem kann nicht von einem Land 
zum anderen direkt übertragen werden. In jedem Land 
herrschen andere politische, kulturelle, wirtschaftliche 
und soziale Rahmenbedingungen, ein anderes Verhal-

32) Das italienische Verfassungsgesetz Nr. 1 vom 19. 10. 2020, Nr. 1, 
reduzierte die Kammer auf 400 und den Senat auf 200, insgesamt also 
auf 600 Mitglieder, bei 59 Mio. Einwohnern rund 98.300 Einwohner pro 
Parlamentsmitglied.
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ten von Wählern, Parteien und sozialen Gruppen. Aber 
gewonnene Erkenntnisse aus eigenen Erfahrungen und 
aus anderen Ländern sollte man sehr wohl berücksich-
tigen. Und dafür bietet das vormalige deutsche Modell 
ein gutes Vorbild.
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